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1 Einleitung und Aufgabenstellung 

Die Stadt Buchen stellt im Stadtteil Hettingen den Bebauungsplan „Steinmäuerle“ in einem 

Verfahren nach § 13b BauGB auf. 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind u.a. die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen. 

Nach § 13 Abs. 3 BauGB wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, von dem Umweltbericht 

nach § 2a, von der Angabe welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind (§ 3 

Abs. 2 S. 2) und von der zusammenfassenden Erklärung (§ 6a Abs. 1 u. § 10a Abs. 1) abgesehen. 

Trotzdem sind auch im Rahmen von Verfahren nach § 13, 13 a und 13 b der Belangekatalog des 

§ 1 Abs. 6 BauGB und damit auch die Umweltbelange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 zu ermitteln, inhalt-

lich zu prüfen und gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. 

Der Belangekatalog zum Umweltschutz aus dem Baugesetzbuch ist im Anhang zitiert. 

Beschrieben und bewertet werden nur die Umweltbelange, die bezüglich des Bebauungsplanes re-

levant sind. 

2 Lage des Bebauungsplans und Grundzüge der Planung 

Das rd. 0,67 ha große Plangebiet liegt am östlichen Ortsrand von Hettingen, östlich im Anschluss 

an die Bürgermeister-Knühl-Straße und nördlich der Alten Rinschheimer Straße. 

Abb.: Lage des Bebauungsplans 

(Maßstab 1 : 25.000) 

Der Aufstellungsbeschluss erfolgte zunächst für ein rd. 3,3 ha großes Plangebiet. Wegen des Kon-

fliktes mit dem regionalen Grünzug und dem Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege 

des Regionalplanes, die beide bis an den östlichen Ortsrand heranreichen, wurde das Plangebiet 

soweit reduziert, dass zunächst nur eine einzeilige Bebauung östlich der Bgm.-Knühl-Straße 

möglich ist. 

Der Bebauungsplan setzt ein Allgemeines Wohngebiet (WA) fest, dessen Bauflächen innerhalb von 

Baugrenzen bei einer GRZ von 0,4 mit Einzelhäusern mit max. zwei Vollgeschossen bebaut wer-

den dürfen. 

Das südlichste Baugrundstück wird durch eine Verkehrsfläche von den Nördlichen getrennt, die die 

Erschließung einer späteren Erweiterung andeutet bzw. vorwegnimmt. Bei der späteren Erweite-

rung würde dann auch der nördliche Feldweg ausgebaut und nach Süden verbreitert. 

Im Norden wird eine rd. 15 m breite öffentliche Grünfläche festgesetzt. Die geschützte Hecke an 

der Bgm.-Knühl-Straße wird, soweit sie in der Grünfläche liegt, erhalten. 

Ihr südlicher Teil liegt im Wohngebiet und entfällt. 
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Die Grünfläche wird als Fläche für das Anpflanzungen festgesetzt. 

Im Süden wird eine weitere, rd. 12 m breite öffentliche Grünfläche als Flächen für das Anpflanzen 

festgesetzt. Die Wiesenvegetation, der Apfelbaum auf der Grenze und die geschütze Feldhecke 

werden in der Flächen erhalten. 

Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsge-

füge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt 

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

An die Bgm.-Knühl-Straße schließt östlich eine ausgedehnte, intensiv bewirtschaftete Ackerfläche 

an. Nur im Süden gibt es ein Wiesengrundstück. 

Das Plangebiet, ein maximal 35 m tiefer Streifen an der Straße, besteht folglich überwiegend aus 

Acker. In der nordwestlichen Ecke steht ein großer Kirschbaum in einer kleinen Fläche aus Ru-

deralvegetation, die wahrscheinlich schon zur Parzelle des angrenzenden Schotterweg gehört. 

Im Nordwesten wächst eine schmale Feldhecke aus Schlehen, Holunder, Bergahorn und Rosen auf 

dem Rain der Bgm.-Knühl-Straße und teils in der Ackerfläche. 

Die Wiese südlich der Ackerfläche (südl. Teil des Flst.Nr. 13392) wurde soweit sie im Plangebiet 

liegt bei der Grünlandkartierung1 nicht erfasst. Das östlich anschließende Grünland wurde 2003 als 

artenreiche Glatthafer-Wiese nährstoffreicher Standorte mit Streuobst (A2d-3) bewertet. 

Von den Obstbäumen in der Wiese steht nur der westlichste Apfelbaum im Geltungsbereich. 

An der südlichen Grenze zum angrenzenden Asphaltweg (Alte Rinschheimer Straße) wächst eine 

weitere Feldhecke, die sich überwiegend aus alten Obstbäumen und Schlehen zusammensetzt. In 

der Hecke lagern, schon länger, Baumaterialien. 

Die Abbildung auf der nächsten Seite zeigt den Bestand. 

Die intensiv bewirtschafteten Ackerflächen sind nur für wenige Tier- und Pflanzenarten geeignet. 

Kleinsäuger und einige Insekten- und Spinnenarten werden vertreten sein. 

Der Wiesenstreifen mit dem Obstbaum im Süden sowie die Feldhecken erhöhen den Struktur-

reichtum des Plangebiets. Die schon genannten Gruppen sind hier artenreicher vertreten. Vögel 

finden Brutmöglichkeiten, die Zauneidechse und Blindschleichen sind zu erwarten. 

Insgesamt ist für das Plangebiet von einer mittleren biologischen Vielfalt auszugehen. 

Auswirkungen 

Eine kleine Wiesefläche und eine größere Ackerfläche in einem max. 35 m breiten Streifen an der 

Bgm.-Knühl-Straße werden Allgemeines Wohngebiet und kleinflächig zu Verkehrsfläche. Mit letz-

terer wird schon eine Gebietserweiterung vorbereitet. 

Die Nutzung ändert sich völlig, Lebensräume, wenngleich nicht besonders wertvolle, gehen verlo-

ren. Der südliche Teil der Feldhecke auf dem Rain der Bgm.-Knühl-Straße entfällt, der nördliche 

Teil wird erhalten. Die Feldhecke an der Alten Rinschheimer Straße wird erhalten. 

Der Ausbau des Feldweges im Norden wird erst bei einer Gebietserweiterung kommen, das Entfal-

len des Kirschbaumes am Ackerrand aber schon „vorbereitet“. 

Die Grünflächen um die beiden Feldhecken können bei einer entsprechenden Bepflanzung, im 

Norden auch Einsaat, die Qualität des Plangebiets für Pflanzen und Tiere wieder etwas verbessern. 

1 Dr. rer. nat. Nowak, B., Dipl. Biol. Schulz, B., Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe (BNL): Grünlandkartierung im 
Regierungsbezirk Karlsruhe: Stadt Buchen, Februar 2004 
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Das Artenspektrum im Plangebiet wird sich verändern. Die geringe Vielfalt wird, wenn sie nicht 

gleichbleibt, nur wenig weiter abnehmen. 

Fläche 

Die Flächenbilanz zeigt die Veränderung der Ressource Fläche im Geltungsbereich. 

Flächenbezeichnung Bestand (m²) Planung (m²) 

Acker 5.630 -

Wiese 780 -

Feldhecken 180 -

Wirtschaftsweg 150 -

davon Ruderalfläche 40 -

potentieller Ausbau Feldweg - 260 

Wohngebiet - 5.110 

davon überbaubar bei GRZ 0,4 - 2.044 

Verkehrsflächen - 340 

Grünflächen - 1.030 

Summe: 6.740 6.740 

Rd. 39 % des Plangebiets können überbaut oder als Verkehrsfläche versiegelt werden. 

Boden 

Die Bodenkarte BK 501 beschreibt die Böden im nörd-

lichen Plangebiet als Pelosol, Terra fusca, Pararendzina 

und Rendzina aus Fließerden und Kalkstein (i24) und im 

Süden als Rendzina aus Fließerde und Karbonatgestein 

des Mittleren Muschelkalks (i7). 

Für die Grundstücke des Plangebietes gibt es eine parzellenscharfe Bewertung des LGRB.2 

1 Geodatendienst des LRGB: BK 50 Bodenkarte 1:50.000, abgerufen am 26.02.2021 
2 

Daten per E-Mail erhalten am 01.03.2012 vom Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau. 
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Tabelle: Bewertung der Böden 

Klassenzeichen 

Flst.Nr. / Fläche 

Bodenfunktion 
Gesamt-

bewertung 
Natürliche 

Bodenfrucht-

barkeit 

Ausgleichs-

körper im 

Wasserkreislauf 

Filter und 

Puffer für 

Schadstoffe 

Sonderstandort 

für die naturnahe 

Vegetation 

L T 5 Vg 

13392 / Acker, Wiese 
2 1 2 3 1,67 

LT 6 Vg 

13388-13391, 13390/1 / Acker 
1 1 2 8 1,33 

Die Bewertung erfolgt mit einer vierstufigen Skala: 1 = gering, 2 = mittel, 3 = hoch, 4 = sehr hoch. 0 = Keine Funktion, 8 = keine 
hohen oder sehr hohen Bewertungen. 

Erreicht die Bodenfunktion „Sonderstandort für naturnahe Vegetation“ die Bewertungsklasse 4 (sehr hoch), wird der Boden bei der 
Gesamtbewertung in die Wertstufe 4 eingestuft. In allen anderen Fällen wird der Boden über das arithmetische Mittel der Bewertungs-
klassen für die drei anderen Bodenfunktionen ermittelt. Die Bodenfunktion „Sonderstandort für naturnahe Vegetation“ wird dann nicht 
einbezogen. 

Auswirkungen 

Rd. 0,26 ha des Geltungsbereichs werden überbaubar oder im Rahmen der vorbereitenden Er-

schließung versiegelbar. Es gehen sämtliche Bodenfunktionen verloren. 

Die nicht überbaubaren Flächen werden zu Hausgärten. Im Zuge der Bebauung gehen die Boden-

funktionen in diesen Flächen durch Befahren, Abtrag und Überdeckung ganz, teilweise oder für 

gewisse Zeit verloren. 

In den Grünflächen im Norden und Süden des Geltungsbereichs bleiben die Böden sowie ihre 

Funktionserfüllung erhalten. 

Wasser 

Das Gebiet ist Teil des Landschaftswasserhaushaltes. Niederschläge, die auf die Ackerflächen 

fallen, fließen bei der gegebenen Geländeneigung (8%) je nach Bodenverhältnissen, Jahreszeit, An-

baufrucht und Niederschlagsmenge zu einem mehr oder weniger großen Teil oberflächig ab. Der 

Anteil der vom Boden aufgenommen wird, wird zum größeren Teil über Boden und Vegetation 

auch wieder verdunstet. 

Hydrogeologisch steht Mittlerer Muschelkalk an, ein Kluft- und Karstgrundwasserleiter mittlerer 

bis mäßiger Durchlässigkeit. Die Grundwasserneubildung wird gering sein. 

Oberflächengewässer gibt es im Geltungsbereich nicht. 

Auswirkungen 

Die Verhältnisse werden sich grundlegend ändern. Niederschlagswasser aus überbauten und versie-

gelten Flächen wird der örtlichen Kanalisation zugeleitet. 

Die Böden in den künftigen Gartenflächen werden ihrer schon geringen Funktion als Ausgleichs-

körper im Wasserkreislauf noch weniger gerecht werden. 

Die sehr geringe Grundwasserneubildung wird noch geringer werden. 

In den Grünflächen ändert sich nichts. 

Klima und Luft 

In den vor allem Offenlandflächen im Osten von Hettingen, zu denen auch das Plangebiet gehört, 

bildet sich in Strahlungsnächten Kaltluft, die der Geländeneigung folgend in Richtung Westen und 

Südwesten abfließt. 

Eine ausgepägte Kaltluftleitbahn, wie das Morretal westlich von Hettingen, gibt es hier im Osten 

noch nicht, sodass die Kaltluft nur in der Breite und wenig tief in den Ortsrand von Hettingen 

hineinwirkt.  
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Auswirkungen 

Der Verlust der kleinen Teilfläche eines nur wenig bedeutenden Kaltluftentstehungsgebietes wirkt 

sich kaum auf die Durchlüftung des Ortsrandes aus. 

Landschaft 

Den östlichen Ortsrand von der Alten Rinschheimer Straße nach Norden bilden nicht besonders gut 

eingegrünte „Neu“-Baugebiete, an die sich leicht nach Osten ansteigende Offenlandflächen an-

schließen. Die überwiegend Ackerflächen werden von Gehölz-, kleinen Waldflächen und Obst-

baumstreifen unterbrochen. 

Auswirkungen 

Der Ortsrand verschiebt sich um wenige Meter in die offene Landschaft. Nach Osten wird der 

schmale Streifen nicht eingegrünt, da in diese Richtung noch eine Erweiterung des Wohngebiets 

geplant ist. Zu den Wegen im Norden und Süden erfolgt durch die Grünflächen eine Eingrünung, 

die bei der geplanten Erweiterung nach Osten fortgesetzt wird. 

Wirkungsgefüge 

Zwischen den biotischen, Pflanzen und Tiere, und abiotischen Faktoren, Boden, Wasser, Luft und 

Klima, besteht ein viel verzweigtes Wirkungsgefüge, in dem die Faktoren voneinander abhängen, 

sich gegenseitig beeinflussen und auch verändern. 

Auswirkungen 

Erhebliche negative Auswirkungen über die bei den Schutzgütern bereits genannten hinaus sind 

nicht zu erwarten. 

4 Auswirkungen auf die Erhaltungsziele und den Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete 

Das nächste FFH-Gebiet „Seckachtal und Schefflenzer Wald“ (6522-311) liegt rd. 2,2 km südöst-

lich. Auswirkungen sind schon auf Grund der Entfernung nicht zu erwarten. 

5 Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölke-

rung insgesamt 

Das Plangebiet wird überwiegend landwirtschaftlich als Acker genutzt. Es gehen der Landwirt-

schaft Böden geringer bis mittlerer natürlicher Bodenfruchtbarkeit verloren. 

Die Alte Rinschheimer Straße ist als Radweg ausgewiesen und wird von Spaziergängern zur 

siedlungsnahen Erholung genutzt. Der Weg bleibt erhalten. 

Im Zuge der Bebauung wird es zu Belastungen mit Luftschadstoffen und Lärm kommen. Die Be-

einträchtigungen treten aber nur kleinräumig und zeitlich begrenzt während der Bauphase auf. 

Auch während der Nutzungsphase wird es nicht zu Belastungen kommen, die über das Maß der be-

reits angrenzenden Wohngebiete hinausgehen. 

Negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit infolge der Planung sind weder während 

der Bau- noch in der Betriebsphase zu erwarten. 
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6 Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Im Geltungsbereich und der näheren Umgebung sind keine Kultur- oder sonstigen Sachgüter be-

kannt. 

7 Wechselwirkungen 

Zwischen den Schutzgütern (Kap. 2-6) gibt es eine Vielzahl von Abhängigkeiten und Wechsel-

wirkungen. Menschen nutzen Flächen und beeinflussen dabei das Wirkungsgefüge deutlich. 

Durch die Überbauung und Flächenversiegelung werden die Wechselwirkungen zwischen den 

Schutzgütern stark verändert. Auch in unversiegelten Flächen verändern Menschen je nach Nut-

zung die Böden und ihre Eigenschaften mehr oder weniger stark. Der Wasserhaushalt wird wesent-

lich verändert. 

Die menschliche Nutzungsweise beeinflusst in hohem Maße das Artenspektrum der Pflanzen. 

Pflanzen und Boden sind Lebensraum für Tiere, die durch ihren Stoffwechsel und ihre Lebens-

weise beide beeinflussen. 

Erhebliche negative Auswirkungen über die bei den Schutzgütern bereits genannten hinaus sind 

nicht zu erwarten. 

8 Vermeidung von Emissionen, Umgang mit Abfällen und Abwässern, Nutzung erneuerbarer 

und sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

Bei den Bauarbeiten und durch die Nutzung der Gebäude werden in geringem Umfang Luft-

schadstoffe freigesetzt. Besondere Maßnahmen zur Vermeidung von Emissionen sind nicht erfor-

derlich. 

Abfälle und Abwässer, die im neuen Baugebiet anfallen, werden ordnungsgemäß entsorgt. 

Die Nutzung erneuerbarer Energien sowie der sparsame und effiziente Umgang mit Energie wer-

den durch den Bebauungsplan nicht eingeschränkt. 

Mit der Errichtung von Wohnhäusern werden Dachflächen entstehen, auf denen sich Photovoltaik-

anlagen zur dezentralen Stromerzeugung errichten lassen. 

Die Errichtung solcher Anlagen ist in Baden-Württemberg sei Mai 2022 auf neuen Wohngebäuden 

verpflichtend (§ 8a Abs. 1 Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg). 

Die Stadt Buchen begrüßt eine Errichtung, die über die gesetzlichen Vorgaben hinausgeht. 

9 Übergeordnete Planungen und Vorgaben 

Der Fachplan Landesweiter Biotopverbund1 zeigt die Wiese mit Streuobst und Feldhecken im Sü-

den als Teil einer großen Kernfläche des Verbunds mittlere Standorte. 

LUBW: Fachplan Landesweiter Biotopverbund, Juli 2020, Karlsruhe 
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Abb.: Biotopverbund mittlere 

Standorte 

(ohne Maßstab) 

Gut die Hälfte der Wiese im Süden des Plangebietes mit einem Apfelbaum auf der geschützten 

Feldhecke an der Alten Rinschheimer Straße und wird in der öffentlichen Grünfläche erhalten. Bei 

einer Erweiterung des Baugebiets nach Osten, wird die Grünfläche nach Osten verlängert und die 

Wiese mit den Obstbäumen und Hecken am Weg erhalten. 

Der Biotopverbund mittlere Standorte wird nicht beeinträchtigt. 

Abb.: Biotopverbund trockene Stand-

orte (ohne Maßstab) 

Der Heckenabschnitt im Nordwesten des 

Plangebietes an der Bgm.-Knühl-Straße 

wird als Kernfläche des Verbunds tro-

ckene Standorte dargestellt. 

Die Bewertung als Kernfläche beruht da-

rauf, dass die geschützte Feldhecke nord-

östlich Hettingen zu 1% den geschützten 

Biotoptyp Steinriegel umfasst. 

Die Hecke im Plangebiet ist eine der fünf 

Teilflächen der Feldhecke, Steinriegel 

gibt es hier nicht. 

Der kleinflächige Verlust einer nach örtlicher Prüfung nicht als Kernfläche zu wertenden Hecke 

beeinträchtigt den Biotopverbund trockene Standorte nicht. 

Der Regionalplan1 zeigt die Ortsrandbebauung als Siedlungsfläche Wohnen (N). Die östlich an-

schließenden Offenlandflächen liegen im Regionalen Grünzug (Z) und Vorranggebiet für Natur-

schutz und Landschaftspflege (Z). 

Das Plangebiet wurde auf einen max. 35 m breiten Streifen an der Bgm.-Knühl-Straße reduziert, 

für den kein Zielabweichungsverfahren notwendig ist. 

Bei der geplanten Erweiterung des Baugebiets nach Osten wie ursprünglich geplant wird ein Ziel-

abweichungsverfahren notwendig. 

1 Metropolregion Rhein-Neckar: Regionalplan Rhein-Neckar, Raumnutzungskarte Blatt Ost, verbindlich seit 15.12.2014 
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Der Flächennutzungsplan1 zeigt das Plangebiet als Fläche für die Landwirtschaft. Der FNP wird 

im Wege der Berichtigung angepasst. 

Schutzgebiete nach Naturschutzrecht und geschützte Biotope 

Die Gemarkung Hettingen liegt noch im Naturpark Neckartal-Odenwald. Die heutige Ortslage ist 

Erschließungszone im Naturpark. 

Es geht ein schmaler Ackerstreifen verloren. Die Wiese mit einem Apfelbaum und einem Hecken-

abschnitt im Süden wird in einer öffentlichen Grünfläche erhalten. Schutzzweck und Ziele des Na-

turparks werden nicht bzw. nur geringfügig beeinträchtigt. 

Das Plangebiet wird zur Erschließungszone. 

Die geschützten Biotope im Plangebiet wurden bei der Bestandserfassung neu abgegrenzt. Die Ab-

grenzung im Kartendienst der LUBW entspricht nicht den örtlichen Verhältnissen. (vgl. Bestands-

abbildung S. 5) 

Eine von fünf Teilflächen der nach § 33 Naturschutzgesetz geschützten Feldhecke nordöstlich Het-

tingen (6422-225-0150) liegt am nordwestlichen Rand des Plangebietes. 

Der in der öffentlichen Grünfläche liegende Teil wird erhalten. Der südliche Teil im Wohngebiet 

wird entfallen. 

Wegen des Verlustes (80 m²) muss ein Antrag auf Ausnahme bei der unteren Naturschutzbehörde 

gestellt werden. Der erforderliche Ausgleich (80 * 1,5=120 m²) soll durch Verbreiterung/Verlänge-

rung einer Feldhecke (B-Nr. 6422-225-0149) am Weg nordöstlich des Plangebiets erfolgen. 

Sie liegt zwar innerhalb der geplanten Erweiterung des Baugebietes, dort aber in einer breiten, 

randlichen Grünfläche. 

Ob für den in der Grünfläche zu erhaltenden Teil, der mit dem Bebauungsplan seinen Schutzstatus 

verliert, ebenfalls ein Antrag auf Ausnahme gestellt werden muss, wird im weiteren Verfahren ge-

klärt. Das gilt gleichermaßen für die geschützten Feldhecken mit Streuobst östlich Hettingen (6422-

225-0158) im Süden. Hier liegt eine von sieben Teilflächen etwa zur Hälfte im Plangebiet und wird 

in der öffentlichen Grünfläche erhalten. 

Magere Flachland-Mähwiesen und Streuobstwiesen sind inzwischen nach § 30 Bundesnaturgesetz 

geschützte Biotope. 

Der östliche, außerhalb des Plangebietes liegende Teil der Wiese im Süden des Grundstückes, 

Flst.Nr. 13392, wurde in der Grünlandkartierung2 aus dem Jahr 2003 als Glatthafer-Wiese nähr-

stoffreicher Standorte mit Streuobst (A2d-3) bewertet. (vgl. Abb.: Bestand) Die Grünlandkartie-

rung ordnete sie dem FFH-Lebensraumtyp Magere Flachland-Mähwiese [6510] zu. 

Bei der Bestandserfassung wurde die Fläche überprüft. Es handelt sich bei der in der Grünlandkar-

tierung erfassten Wiesenfläche um eine Magerwiese mittlerer Standorte [33.43], die, da artenreich, 

als Magere Flachland-Mähwiese zu werten ist. 

Damit ist die Fläche ein geschütztes Biotop. Sie liegt aber außerhalb des Plangebietes und eine Be-

einträchtigung durch den Bebauungsplan ist ausgeschlossen. 

In der Magerwiese stehen in zwei lückigen Reihen ältere aber auch jüngere halb- und hochstämmi-

ge Obstbäume, vor allem Apfel, mit einem Stammdurchmesser zwischen 20 und 50 cm. Auch 

wenn man die beiden lückigen Reihen zu einer Streuobstwiese bzw. einem Streuobstbestand zu-

sammenfasst, wird die für einen gesetzlichen Schutz erforderliche Mindestfläche von 1.500 m² 

nicht erreicht. 

Es besteht also weder ein Schutz nach § 30 BNatSchG (Streuobstwiese), noch nach § 33a NatSchG 

(Streuobstbestand). 

1 Stadt Buchen: "FNP - Auszug", 18.06.2020 
2 Dr. rer. nat. Nowak, B., Dipl. Biol. Schulz, B., Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe (BNL): Grünlandkartierung im 

Regierungsbezirk Karlsruhe: Stadt Buchen, Februar 2004 
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Besonderer Artenschutz 

Im Fachbeitrag Artenschutz1 wird ermittelt, ob bezüglich der europäischen Vogelarten und der 

Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie durch die Wirkungen des Bebauungsplans artenschutz-

rechtliche Verbotstatbestände im Sinne des §44 BNatSchG ausgelöst werden können. 

Im Plangebiet wurde nur ein Brutrevier der Dorngrasmücke nachgewiesen, alle weiteren Arten brü-

teten außerhalb. 

Eine Brut der Feldlerche ist im Plangebiet nicht möglich. Freibrüter könnten in den Hecken und 

den zwei Bäumen im Plangebiet vorkommen, eine tatsächliche Brut ist aufgrund der Nähe zur 

Straße und Wegen aber unwahrscheinlich. 

Zauneidechsen konnten zwar nicht nachgewiesen werden, kommen aber in der südlichen Fläche 

und einer Feldhecke nordöstlich außerhalb sehr wahrscheinlich vor. 

Ihre möglichen Lebensstätten werden erhalten. Verbotstatbestände werden nicht ausgelöst. 

10 Sparsamer Umgang mit Grund und Boden 

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB ist mit Grund und Boden sparsam umzugehen. Hierzu sind u.a. „zur 

Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen (…) die Möglichkeiten (…) insbe-

sondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur 

Innenentwicklung zu nutzen (…)“. 

Im Gebiet der Stadt Buchen kann die Nachfrage nach freien Bauplätzen nicht abschließend aus 

dem Bestand befriedigt werden. Um einem weiteren Anstieg der Bauplatzpreise und dem Ab-

wandern von Bauwilligen entgegen zu wirken, müssen neben der Ausschöpfung innerörtlicher Po-

tentiale auch neue Baugelände ausgewiesen werden. 

11 Klimaschutz und Klimaanpassung 

In der Bauleitplanung soll „den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnahmen, 

die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klima-

wandel dienen, Rechnung getragen werden“. 

Der Bebauungsplan „Steinmäuerle“ setzt Wohngebietsflächen fest. Es sollen Einfamilienhäuser 
gebaut werden, die den aktuell geltenden gesetzlichen Regelungen zum Klimaschutz, zur Wärme-

dämmung und zum Einsatz erneuerbarer Energie entsprechen werden. 

Auf den Dachflächen können Photovoltaikanlagen zur dezentralen Stromerzeugung in einem Um-

fang errichtet werden, der über das gesetzlich erforderliche Maß hinausgeht. 

Die Errichtung solcher Anlagen auf den Dächern wird von Seiten der Stadt ausdrücklich begrüßt. 

Eine bescheidene Maßnahme, die durch die Minimierung des spezifischen Energieverbrauchs dem 

Klimawandel entgegenwirkt, ist die Ausstattung der Beleuchtung des Gebietes mit insektenschon-

enden Lampen entsprechend dem aktuellen Stand der Technik, die sich durch einen deutlich niedri-

geren Energieverbrauch auszeichnen. 

1 Wagner + Simon Ingenieure GmbH, Bebauungsplan „Steinmäuerle“ Fachbeitrag Artenschutz, Mosbach, Juni 2022 
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12 Eingriffe in Natur und Landschaft 

Bei Bebauungsplänen, die nach § 13b BauGB aufgestellt werden, gelten Eingriffe, die auf Grund 

der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als vor der planerischen Entscheidung er-

folgt oder zulässig. (§ 13a Abs. 2 Nr.4) 

Trotzdem gilt, dass die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchti-

gungen in der Abwägung zu berücksichtigen sind. 

Beeinträchtigungen werden hier vor allem dadurch vermieden, dass die Wiese mit einer Feldhecke 

und einem Apfelbaum im Süden, sowie teilweise die Feldhecke im Norden erhalten werden. 

Weitere Maßnahmen zur Vermeidung, die im Bebauungsplan festgesetzt werden, sind 

· der allgemeine Bodenschutz 

· die Beschichtung metallischer Dach- und Fassadenmaterialien 

· wasserdurchlässige Beläge zur Herstellung von Stellplätzen, Garagenzufahrten und Fußwe-

gen 

· Baumpflanzungen in den Baugrundstücken und 

· Insektenschonende Beleuchtung 

Für die sachgerechte Abwägung muss geprüft und ermittelt werden, ob und in welchem Umfang 

Eingriffe in Natur und Landschaft entstehen können. Das Ergebnis dieser Prüfung wird im Folgen-

den dargestellt. 

Schutzgut Pflanzen und Tiere 

Das Plangebiet besteht überwiegend aus Ackerflächen mit geringer naturschutzfachlicher Bedeut-

ung. Der rd. 25 m breite Wiesenstreifen mit einem Apfelbaum im Süden ist von hoher Bedeutung, 

wie auch die Feldhecken im Norden und Süden. 

Die Ackerfläche (zus. rd. 0,26 ha) wird zu Bau-und Verkehrsfläche. Die Feldhecke im Norden wird 

teilweise erhalten, der südliche Teil liegt im Wohngebiet und muss gerodet werden. Der Kirsch-

baum im Norden wird voraussichtlich im Zuge einer geplanten Erweiterung nach Osten und dem 

damit einhergehenden Ausbau des Feldwegs entfallen. 

Obwohl gerade die höher wertigen Flächen erhalten werden, sind die Beeinträchtigungen erheb-

lich.  Eingriff 

Schutzgut Boden 

Die Böden des Plangebietes werden in der Gesamtbewertung der Bodenfunktionen mit gering 

(1,33) bis mittel (1,67) bewertet. Während alle Flächen als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 

mit gering (1) und als Filter und Puffer für Schadstoffe mit mittel (2) bewertet werden, ist die Na-

türliche Bodenfruchtbarkeit im südlichen Grundstück höher (2) als in der übrigen Fläche (1). 

600 m2 werden für die Verkehrsflächen versiegelbar, rd. 0,2 ha können überbaut werden. Alle Bo-

denfunktionen gehen hier dauerhaft verloren. 

In rd. 0,3 ha nicht überbaubarer Baufläche werden die Böden umgestaltet, überdeckt oder verdich-

tet. Bodenfunktionen werden auf längere Sicht beeinträchtigt. 

Die Beeinträchtigungen sind erheblich.  Eingriff 

Schutzgut Wasser 

Das Plangebiet wird mit einer mittleren Bedeutung für das Grundwasser bewertet. 

Die Versiegelung und Überbauung (rd. 0,26 ha) führt auch hier zu starken Beeinträchtigungen.  

Niederschlagswasser kann nicht mehr versickern, der Abfluss nimmt zu. 
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Da nur eine relativ kleine Fläche betroffen ist, wird die Beeinträchtigung nicht als erheblich gewer-

tet.  kein Eingriff 

Schutzgut Klima und Luft 

Die Bebauung verändert die klimatische Situation im Osten von Hettingen nur unwesentlich. 

 kein Eingriff 

Schutzgut Landschaftsbild und Erholung 

Den östlichen Ortsrand von der Alten Rinschheimer Straße nach Norden bilden nicht besonders gut 

eingegrünte „Neu“-Baugebiete, an die sich leicht nach Osten ansteigende Offenlandflächen an-

schließen. Die überwiegend Ackerflächen werden von Gehölz-, kleinen Waldflächen und Obst-

baumstreifen unterbrochen. 

Der Ortsrand verschiebt sich um wenige Meter in die offene Landschaft. 

Die wichtigen Landschaftselemente (Hecken, Obstbäume, Wiese) bleiben zwar überwiegend erhal-

ten, trotzdem sind die Beeinträchtigungen insbesondere, weil eine gute östliche Eingrünung auf-

grund der geplanten Erweiterung Richtung Osten fehlt, erheblich.  Eingriff 
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Anhang 

Die Belange des Umweltschutzes 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind u.a. die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen. 

Nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind das 

a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wir-

kungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, 

b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundes-

naturschutzgesetzes, 

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölke-

rung insgesamt, 

d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter, 

e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Ab-

wässern, 

f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie, 

g) die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des 

Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts, 

h) die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsver-

ordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten Immissions-

grenzwerte nicht überschritten werden, 

i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach den 

Buchstaben a bis d, 

j) unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die Auswirkungen, die 

aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere 

Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange nach den Buchstaben a bis d 

und i, 

§ 1a BauGB ergänzt zum Umweltschutz 

 Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Ver-

ringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Mög-

lichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von 

Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie 

Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. (…) 

 Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Land-

schaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts in seinen in § 1 

Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung nach dem Bundes-

naturschutzgesetz) sind in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 zu berücksichtigen. (…) 
Ein Ausgleich ist nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Ent-

scheidung erfolgt sind oder zulässig waren. 

 Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel 

entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, 

Rechnung getragen werden. Der Grundsatz nach Satz 1 ist in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 

zu berücksichtigen. 
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